
40 9 J U I N  1866

Generale seyen gegen Preussen aufgestellt, theils weil man nach einem Siege über 
die Preussen bei den vortheilhaften Positionen über die Italiener desto leichter 
Meister zu werden hoffe. In Preussen ist nach allen Berichten die Stimmung sehr 
gedrükt. Budberg hat ähnliche Berichte wie die, welche ich Ihnen neulich mel
dete. Eine Niederlage gegen Ostreich könnte gar leicht Ausbrüche von Insurrek
tionen zur Folge haben.
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Proposition du Président de la Confédération, J. M. Knüsel,
au Conseil fédéral

Bern, 8. Juni 1866

Das Departement beehrt sich, dem Bundesrath eine Verordnung1 betreffend 
Handhabung der Neutralität der Schweiz während dem wahrscheinlich nächstens 
ausbrechenden Kriege vorzulegen. Dieselbe enthält nur die nothwendigsten 
allgemeinen Bestimmungen u. ist wesentlich derjenigen nachgebildet, welche 
im Jahr 18592 erlassen wurde. Selbstverständlich muss die jetzige Verordnung 
mehr den allgemeinen Verhältnissen angepasst werden, während der Bundes
rath im Jahre 1859 durch einzelne Vorfälle und mit Bezug auf spezielle Verhält
nisse zum Erlass einer solchen Verordnung gedrängt wurde. Das Militärdeparte
ment wird sich veranlasst sehen, eine Instruktion für die eidgenössischen Militär- 
commandos zur Berathung vorzulegen. Da diese Verordnung u. die erwähnte 
Instruktion in einander greifen u. sich gegenseitig ergänzen sollen, so wird eine 
gleichzeitige Berathung dieser Gegenstände ganz am Platze sein3.

1. C f.n0 32.
2. FF 1859/1, pp. 5 2 0 -5 2 1 .
3. Approuvée par le Conseil fédéral, lors de sa séance du 16 juin 1866. Cf. PVCF  E 1004 1 /6 5 , 
2569.
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Le Ministre d'Autriche à Berne, F. von Mensshengen, 
au Conseil fédéral

N  Bern, 9. Juni 1866

Gemäss erhaltenem Aufträge hat der Unterzeichnete Kaiserlich österreichi
sche Ausserordentliche Gesandte und Bevollmächtigte Minister die Ehre, 
Namens Seiner Allerhöchsten Regierung, ihre völlige Übereinstimmung mit den 
Grundsätzen zu erklären, welche der Schweizerische Herr Geschäftsträger zu 
Wien, gemäss einer Weisung des hohen Schweizerischen Bundes Rathes1 bezüg
lich der Neutralität der Eidgenossenschaft schriftlich ausgesprochen hat.

1. Cf. n° 24, annexe.
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